
Wichtiger Hinweis 
Bitte genau lesen: 

 
Was Ihr braucht um nach 24 Uhr das Festival weiter 
besuchen zu dürfen, ist ein(e) so genannte(r) 
Personensorgeberechtigte(r), dass heißt im Klartext :  
 
Jemand der über 18 Jahre ist, die geistige Reife be sitzt und 
der von eueren Eltern schriftlich als 
Personensorgeberechtigter für eben dieses Festival bestellt 
wird, muss euch begleiten.  
 
Bei den unter 16 jährigen, muss ein Erziehungsberec htigter  
( Mama oder Papa), vor Ort die Vereinbarung von uns  
gegenzeichnen lassen,  und den Personensorgeberecht igten 
kurz vorstellen. 
(dann wisst Ihr zumindest auch wie Ihr hinkommt ;) ) 
 
Dieser Personensorgeberechtigte sollte nach 24 Uhr dem 
Alkohol noch nicht übermäßig zugesprochen haben, da  er 
sonst von uns ggf. nicht mehr als Aufsichtsperson f ür euch 
annerkannt werden kann, und ihr in Folge dessen nac h 
Hause müsstest. 
 
Zudem sollte der Personensorgeberechtigte sich in R ufweite 
befinden, da wir, um euch unter 18 jährigen die 
Besuchsmöglichkeit zu geben, auch sehr engmaschig u nd 
genau kontrollieren werden. 
 
Euere Eltern müssen unter der angegebenen Tel. imme r 
erreichbar sein! 
 
Schlimmstenfalls müssen wir euch abholen lassen, od er bei 
Täuschungsversuchen sogar rechtliche Schritte einle iten. 
 
Das ist nicht böse gemeint, nur werden wir unseren Kopf 
nicht dafür herhalten euch einen Gefallen getan zu haben, 
auch wir sind an das Gesetz und die Vorgaben des 
Ordnungsamtes gebunden. 



 
V e r e i n b a r u n g 

Laut Jugendschutzgesetz (siehe Information Seite 2+3 dieses Dokumentes) dürfen sich Jugendliche unter 
16 ohne Erziehungsberechtigtes Elternteil gar nicht und Jugendliche über 16 Jahren nur bis um 24.00 Uhr 

bei „Tanzveranstaltungen“ aufhalten. 
Mit der nachfolgenden Vereinbarung können die Eltern des Jugendlichen die Personenfürsorge 
an eine andere Person über 18 Jahren übertragen (erziehungsbeauftragte Person) und somit 

dem Jugendlichen unter 18 Jahren den Aufenthalt bei der „Tanzveranstaltung“ ermöglichen, auch 
nach 24.00 Uhr 

Diese Vereinbarung muss vom Erziehungsbeauftragten mitgeführt werden. 
Wichtig: Ausweis, bzw. Ausweiskopie des Erziehungsb erechtigten mitbringen!!!  

 
Die Eltern (Angaben bitte leserlich in DRUCKBUCHSTABEN eintragen) 

Vater und Mutter 
Name:____________________________________________ 
Vorname:_________________________________________ 
Telefon (auch Handy): _____________________________ _ 
Straße, Hausnummer: ______________________________ 
PLZ, Wohnort:_____________________________________ 
übertragen gemäß § 2 Abs. 1 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge für ihren 
jugendlichen Sohn / ihre jugendliche Tochter 

Name:____________________________________________ 
Vorname:_________________________________________ 
Telefon (auch Handy): _____________________________ _ 
Straße, Hausnummer: ______________________________ 
PLZ, Wohnort:_____________________________________ 
für die Dauer des Aufenthaltes auf dem WinterNachtsTraum-Festival vom 19.02.2010-22.02.2010 auf 
nachfolgend erziehungsbeauftragte Person 

Name:____________________________________________ 
Vorname:_________________________________________ 
Telefon (auch Handy): _____________________________ _ 
Straße, Hausnummer: ______________________________ 
PLZ, Wohnort:_____________________________________ 
Die Regelungen des Jugendschutzgesetzes sind uns bekannt. 

 
 
 

(Ort, Datum und Unterschrift der Eltern) 
 
 
 
 

(Ort, Datum und Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person) 
Diese Vereinbarung wurde nach bestem Wissen vom Winternachtstraum Festival Team erstellt. 

Eine Verantwortung für die Vollständigkeit oder bei Missbrauch mit diesem Vordruck wird nicht übernommen. 
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht 

wird. Das Winternachtstraum Team behält sich das Recht vor stichprobenartig den Erziehungsauftrag zu 
kontrollieren. Hierfür bitten wir um Verständnis. 

 
 
 
 
 



Informationen zur erziehungsbeauftragten Person 
Liebe Jugendliche, Eltern und Erziehungsbeauftragte! 
Seit dem 01. April 2003, mit dem in Kraft treten des neuen Jugendschutzgesetztes, wurde der Begriff 
der erziehungsbeauftragten Person konkretisiert. Mit Freude, vor allem von den Jugendlichen 
aufgenommen, sorgt dieser Begriff doch immer wieder für Missverständnisse und Unsicherheiten auf 
Seiten der Eltern, Jugendlichen und nicht zuletzt den Gastronomen. Die zahlreichen Anfragen, die zu 
obigem Problemkreis an uns herangetragen wurden, haben wir gesammelt und wollen sie Ihnen nun 
als Information und Entscheidungshilfe mit einer möglichst umfassenden Beantwortung der Fragen zur 
Verfügung stellen. 
Wer oder was ist eine erziehungsbeauftragte Person? 
Bei der Erziehungsbeauftragung erfolgt eine Vereinbarung über die Ausübung der Personensorge 
durch Dritte. In der Regel sind die Eltern die Inhaber der Personensorge für das Kind bzw. 
Jugendlichen. Die Dritten wären in diesem Falle die erziehungsbeauftragte Person. Die Eltern 
übertragen also Rechte und Pflichten aus der Personensorge für das Kind bzw. Jugendlichen für 
einen klar umgrenzten Zeitraum auf eine andere Person. 
Wer darf erziehungsbeauftragte Person sein? 
Erziehungsbeauftragte Person darf jede Person über 18 Jahren sein, soweit sie aufgrund einer 
Vereinbarung mit den Eltern Erziehungsaufgaben wahrnimmt. Erziehungsbeauftragungen von 
minderjährigen Personen dürfen nicht erfolgen. Sie sind nicht zulässig. 
Darf der Veranstalter oder Gastwirt einer Veranstaltung bzw. Gaststätte die besucht werden soll 
erziehungsbeauftragte Person sein? 
Eine Übertragung der Personensorge ist hier nicht zulässig. Hier sieht der Gesetzgeber eine 
Interessenkollision. 
Darf der/die volljährige Bruder/Schwester oder Freund/Freundin als erziehungsbeauftragte Person 
benannt werden? 
Gerade die am häufigsten gestellte Frage lässt sich bis jetzt nicht eindeutig beantworten. Hier gibt es 
unterschiedliche juristische Auffassungen. Zentral bei dieser Fragestellung ist der Begriff des 
Autoritätsverhältnisses. Nach unserer Auffassung ist eine Autoritätsverhältnis nicht zwingend 
notwendig, um Erziehungsaufgaben wahrzunehmen. In einem Erziehungszusammenhang sind 
Begriffe wie Vertrauen und Einsicht als mindestens gleichwertig zu gewichten. Wir bitten Sie deshalb, 
sehr geehrter Eltern, bei der Benennung der Erziehungsbeauftragten Person größte Sorgfalt walten zu 
lassen. 
Gibt es zur Übertragung der Erziehungsaufgabe an die erziehungsbeauftragte Person 
Formvorschriften? 
Eine nur mündliche Vereinbarung ist zwar möglich, das Stadtjugendamt rät jedoch, diese 
Vereinbarung auch schriftlich festzuhalten (z.B. über unser Formular). Der Nachweis einer 
Übertragung von Erziehungsaufgaben gegenüber einem Veranstalter ist damit besser möglich. 
Welche Aufgaben und rechtlichen Verpflichtungen hat eine erziehungsbeauftragte Person? 
Die erziehungsbeauftragte Person übernimmt in rechtlicher und natürlich auch in moralischer Hinsicht 
die Verantwortung für das Kind/den Jugendlichen. Sie muss grundsätzlich räumlich anwesend sein 
und jederzeit Einfuß auf das Verhalten des Kindes/des Jugendlichen nehmen bzw. Gefahren 
abwehren können. Eine Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben durch die erziehungsbeauftragte 
Person unter Drogeneinfluss (damit ist gerade auch Alkohol gemeint) ist nicht möglich. 
Muss sich die erziehungsbeauftragte Person ausweisen können? 
Das Stadtjugendamt rät ausdrücklich dazu, dass sich sowohl die erziehungsbeauftragte Person als 
auch das Kind/der Jugendliche durch ein offizielles Dokument ausweisen können. 
Wer ist erziehungsbeauftragte Person bei Veranstaltungen im Rahmen der Jugendhilfe oder der 
Ausbildung? 
Im Rahmen der Betreuung von Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen der Jugendhilfe (z.B. 
Jugendhaus, Splash, Mir, Stadtjugendring mit seinen Jugendgruppen und Verbänden, Sportvereine) 
oder der Ausbildung ist der jeweilige Mitarbeiter des Veranstaltungsträgers oder der Ausbilder bzw. 
Lehrkraft erziehungsbeauftragte Person. Bitte beachten Sie, dass es in diesem Bereich auch auf den 
Charakter der Veranstaltung, der Verbindlichkeit von Anmeldungen (wenn überhaupt) und viele 
weitere Details ankommt, um eine Erziehungsbeauftragung feststellen zu können. Hier ist immer auch 
der Einzelfall zu prüfen. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. 
last but not least 
Was verändert sich denn mit der Begleitung eines Kindes/Jugendlichen durch eine 
erziehungsbeauftragte Person? 
Kinder und Jugendliche in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person dürfen: 
=> sich in Gaststätten aufhalten, auch wenn sie unter 16 Jahre alt sind 
=> wenn sie 16 Jahre aber noch nicht 18 Jahre alt sind über die 24.00 Uhr Grenze hinaus in der 
Gaststätte verbleiben 
=> sich auf öffentlichen Tanzveranstaltungen aufhalten, auch wenn sie unter 16 Jahre alt sind 
=> wenn sie 16 Jahre aber noch nicht 18 Jahre alt sind über die 24.00 Uhr Grenze hinaus auf 



öffentlichen Tanzveranstaltungen verbleiben 
=> öffentliche Filmveranstaltungen besuchen, auch wenn sie noch nicht 6 Jahre alt sind 
=> Filmvorführungen besuchen, die nach 20.00 Uhr enden, wenn sie mindestens 6 Jahre alt sind 
=> Filmvorführungen besuchen, die nach 22.00 Uhr enden, wenn sie noch nicht 16 Jahre alt sind 
=> Filmvorführungen besuchen, die nach 24.00 Uhr enden, wenn sie mindestens 16 Jahre alt sind. 
Dieser kleine Überblick soll Ihnen, sehr geehrte Eltern und Jugendliche, eine kleine 
Entscheidungshilfe zur erziehungsbeauftragten Person sein. Wenn Sie weitere Fragen zum 
Jugendschutzgesetz haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 

 


